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^Beilage p 9lr. 28 bcr „Jlluftr.
Stir ^atcntbcmcrkr.

SBir finben im „©cpmeig. Vaient*Vl. " einen Vatp an
©rfinber, ber fo Diele glücflicpe ©ebanfen enthält, baß mir
nicpt urnptn fonnen, benjelbert auSgugStoeife ju bringen.

Ser Verfaffer leitet feinen StrtiEel mit einem tureen ge*
fcpicptlicpen 9tücE6Iid£ ein unb jagt bann meiter:

©leicp ben übrigen ©efepett, finb auep biejenigen betr.
ben ©cpuh ber ©rfinbungen geitlidjen Veränberungen unter-
morfen. ©ie merben gang ober in einzelnen Speiten, je itacp
Vtaßgabe ber gefamntelten ©rfapruttgen, abgeänbert unb auS= '

gebaut. Siefe Slbänberitngen finb einzelne ©fritte p einer

mögticpft bollfommenen ©efeßgebung auf ber gemäplten ®runb=
tage, ©ie erfolgen bann nod) im Fntereffe beS ©rfinberS.
Saraus gebt aber perDor, baß fiep ber Iteberbltcf notbloenbig
erfdjmert unb baß bie Formalitäten, meiere pr ©rlangung
eines fiepern SdjußeS erfüllt merben muffen, febr oerfdjiebene
merben. Siur bie genaue Vertrautheit mit ben gefeßtiepen Ve=

fiimmungen unb mie fie im 3eitpunEte ber ©rpebung eines

patentes p Dtecpt befteben, bietet ©emäpr bafür, baS ben

Stnforberungen genügt unb bas patent unanfechtbar ift.
Ser ©rfinber oerfügt gumeift meber über bie nötbige Qeit,

noeb über bie ©rfabrung, metepe ibn gur genauen unb uu=

anfedjtbaren ©ingabe befähigen. Sa er gang oon ber 2ßicp=

tigfeit feiner ©rfinbung übergeugt ift, fieb auep ftetsfort mit
berfetben befetjäftigte, fo ift gar oft bie üon ibm gelieferte
Vefcpreibung, beffen mal er neu erfunben ober berbeffert bat,
nur für ibn flar Derftänblid). @r ermähnt Diele ©ingelbeiten
unb bleibt in ber ©auptfaepe ungenau. Febe Itngenauigfeit
Eann aber gum Faöftricte merben.

Sbut er fdpon gut, fidb gur Herausnahme eines patentes
in feinem Sanbe an Dertrauensmürbige Vermittler gu menben,
fo mirb bieS für frembe Sänber (aus ©rünben ber Verfcpie*
benbeit ber gu erfüllenben Vebingungen, ber ©praepe u. f. m.)

gu einer abfoluten Votpmenbigfeit.
@S mürbe in üerfebiebenen Sänbern gu einem unabmenb*

baren Vebürfniß, baß fidb sine Veipe Don Vtännern berufe

mäßig mit ber Vermittlung Don fßatenten an ©rfinber be=

faffen. ©o entftepen unb entftunben bie Vatentbüreau mit ben

leitenben Vatentanmälten. ©S liegt ja auf ber'Hanb, baß
auch ein ©ingelner, ber fidb 0a"ä biefer Stufgabe mibmet,
nidbt im ©tanbe ift, beit Stuforberungen genügen gu tonnen.
Hiegu bebarf eS nidbt nur genaue Vertrautheit mit ben ®e*

feßeSbeftimmungen (baS SÇatentmefen betreffenb) ber Derfd)ie=

benen Sänber, fonbern eS gehören auch pinreiepenbe technische

Senntniffe bagu unb ebenfo bie Veperrfdpung ber betreffenben
©praepen. Ser ©rfinber menbet fiep gur SBaprung alter feiner
Stecpte unb gur Sicherung für bie 3uîunft in berfetben SBeife

an ein DertrauenSmürbigeS Vatentbüreau, mie in einem 9tecptS=

falle an ben StecptSanmalt. @S panbelt fiep für ipn um ben

3med: ©rlangung beS VecpteS gur SluSbeutung feiner ©r=

finbung in gefeßmäßiger Form, fo baff ein fpäterer ©infprudp
unb Vermittlungen unmöglich gemacht merben. Slur ber er=

faprene Vatentanmalt ift befäpigt, biefer Stufgabe gereept gu

merben, ba nur er bem ©rfinber ben SBeg git meifen, bie

Vfticpten, oon beren ©rfüttung bie ©rlangung unb Slufrecpt=

erpaltung beS VatenteS abpängt, bargulegen Dermag. Ser
Vatentanmalt ift nicpt allein Vermittler gur ©rlangung eines

ober mehrerer patente, fonbern er ift auep Vaipgeber beS

©rfinberS. Siefe fdjon in Vegug ber SBünfcpbarfeit ber @r=

pebung eines VatenteS, fobar.n in Vegug auf bie Form, in
melcper bie Stnmetbung unb bie Veipenfolge ber Vemerbung
gu gefepepen pat. ©S Dertritt ber rieptige Vatentanmalt gteidp

Stlimcij. Haubmeifcf=3cituiiir
bem geachteten VecptSanmalt bie Sntereffeu beS um Vatp nacp=

fuepenben ©rfinberS unb er mirb oft audj in ber £age fein
Dor Derfrüpter Vat'euterpebung gu marnen. Ser ©rfinber ift,
mie bieS in ber Statur ber ©aepe liegt, gar oft fo eiuge=

nommen Don feiner ©rfinbung, bafs er einen moptgemeinten
Vatp ober ftar auSgefprodpette Vefürdptungen menig gu be=

acpteit geneigt ift. Hier ift ipm inSbefonbere anguratpen, fidp

nidpt burdp FEufionen unb feidpte Verheißungen btenben gu

taffen, ift auep oft ber gute Vatpgeber meniger angenepm, meit
er gu poep gefpannte Hoffnungen bämpfte unb auf baS be=

fdjeibene Vtaß ber Verecptigung gu meit führen möcpte, fo
liegt eS erfahrungsgemäß boep im Fntereffe beS ©rfinberS,
biefem Vatpe unb nidpt Semjenigen gu folgen, bie ipn friti£=
toS gur Herausnahme eines VatenteS unb bamit gu Untofien
oerteiten, metepe in feinem Verpättniß gu bem mögtiipen ©r=
merbe ftepen.

Stießt alle ©rfinbungen finb für ben ©rfinber topnenb
unb nicpt jebe läßt fiep in alten Sänbern gleichmäßig auS=

beuten.
©ine roertpDoIIe ©rfinbung, beren Vebeutung fidp burdp

3apt unb Veifpiet, fei eS in Vegug auf Slrbeits, 2Rateriat=
ober 3eüerfparniß, naepmeifeu läßt, mirb ftetS ipren SBeg

madpen. Hat ber ©rfinber eS aber auf biefe ©tufe gebradpt,
bann laffe er fidp nie Don bertoefenben Slnerbieten unb großen
Verfprecpungen btenben unb Oerteiten. Ser rnpige ©efcpäftS«

mann unb fotibe Vatentanmalt mirb in feinen Steußerungen
ftetS Dorficptig feilt ; ber ©rfinber follte ftetS tnißtrauifcp mer=

ben, menn ipm opne genaue tantniß Don ttnbefannten große

Verfprecpungen gemacht merben.

Slucp bie fidp bapnbrecpenbe ©rftnbung bebarf gu iprer
©infüprung 3oit; pat ber ©rfinber fo Diel ©ebulb, gur ©r=

langung feines 3ioP aufgemenbet, fo muß er auep meiter
bis gur praftifepen Vermertpung fepen. Slrbeitet er ftetig unb

unentmegt meiter, fo ïann ber ©rfotg nidpt ausbleiben. Hmo
mirb ber Stnmalt ipm atterbingS in popem Vtaße bepitftiep

gu fein Dermögen.- @S läßt fiep auf ©runb beS fidpern 9ta(p=

meifeS ber Vebeutung ber ©rfinbung, foldpe (falls ber ©rfinber
bie StuSfüprung nidpt fetbft beforgt) an Fabrifanten bes 3n=
unb StuSlanbeS Derfaufen (je naep ber Statur an einen ober

meprere). ©in fotiber Stnmalt, ber auf SBunfcp beS ©rfinberS
fiep mit bem Vertaufe befaßt, mirb meit eper im ©tanbe fein,
baS ©efepäft gu reatifiren, als ber DieteS unb atteS Ver=

fpre^enbe, ber offenbar mit feinen gut geleiteten Fiooion
bauernben Vegiepungen ftepen fann.

Siefe finb Vatplcpläge, beren Sragmeite unb Vebeutung
fiep mit jeber neuen ©rfaprung Dergrößern. Spre Verüdffidp«

tigung barf bent ©rfinber merben. Stehen alten Vatpfcplägen
aber ftept ber ©rfaprungSfap: Stucp bem ©rfinber fällt baS

©tücf niept unberbient in ben ©ipoß, nur bie auSbauernbe,
pingebenbe unb gielbemußte Strbeit läßt ipn fein 3tel erreichen.

^üdjcrfdjmu
Sie tccpnifcpeit Votleitbungêavbciteit bcr Hotgiubuftric,

baS ©cpleifen, Veigen, Votiren, Sacftren, Stnftreicpen unb

Vergotben beS Holges nebft ber HorfteEung ber piergu Der=

menbeten Vtateriafien in ipren Hauptgrunbgugen. Von SouiS
©bgar Slnbés, Sogent für tedpnifipe VoEenbungSarbeiten ber

Hotginbuftrie am f. f. te^notogif^en @emerbe=Vîufeum in
28ien. 3t»eite Dermeprte unb Derbefferte Stuflage. Vitt 33
Stbbitbungen. 18 Vogen. DftaD. ©epeftet 2 Vît. 50 Vffl-
©leg. gebbn. 3 Vif. 30 VÎ0- St- Hartleben'S Verlag, SBien.
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Beilage zu Nr. 28 der „Jllustr.

Für Patentbewerber.
Wir finden im „Schweiz. Patent-Bl." einen Rath an

Erfinder, der so viele glückliche Gedanken enthält, daß wir
nicht umhin können, denselben auszugsweise zu bringen.

Der Verfasser leitet seinen Artikel mit einem kurzen ge-
schichtlichen Rückblick ein und sagt dann weiter:

Gleich den übrigen Gesetzen, sind auch diejenigen betr.
den Schutz der Erfindungen zeitlichen Veränderungen unter-
worsen. Sie werden ganz oder in einzelnen Theilen, je nach

Maßgabe der gesammelten Erfahrungen, abgeändert und aus- '

gebaut. Diese Abänderungen sind einzelne Schritte zu einer

möglichst vollkommenen Gesetzgebung auf der gewählten Grund-
läge. Sie erfolgen dann noch im Interesse des Erfinders.
Daraus geht aber hervor, daß sich der Ueberblick nothwendig
erschwert und daß die Formalitäten, welche zur Erlangung
eines sichern Schutzes erfüllt werden müssen, sehr verschiedene
werden. Nur die genaue Vertrautheit mit den gesetzlichen Be-
stimmungen und wie sie im Zeitpunkte der Erhebung eines

Patentes zu Recht bestehen, bietet Gewähr dafür, das den

Anforderungen genügt und das Patent unanfechtbar ist.

Der Erfinder verfügt zumeist weder über die nöthige Zeit,
noch über die Erfahrung, welche ihn zur genauen und un-
anfechtbaren Eingabe befähigen. Da er ganz von der Wich-
tigkeit seiner Erfindung überzeugt ist, sich auch stetsfort mit
derselben beschäftigte, so ist gar oft die von ihm gelieferte
Beschreibung, dessen was er neu erfunden oder verbessert hat,
nur für ihn klar verständlich. Er erwähnt viele Einzelheiten
und bleibt in der Sauptsache ungenau. Jede Ungenauigkeit
kann aber zum Fallstricke werden.

Thut er schon gut, sich zur Herausnahme eines Patentes
in seinem Lande an vertrauenswürdige Vermittler zu wenden,
so wird dies für fremde Länder (aus Gründen der Verschie-
denheit der zu erfüllenden Bedingungen, der Sprache u. s. w.)
zu einer absolmen Nothwendigkeit.

Es wurde in verschiedenen Ländern zu einem unabwend-
baren Bedürfniß, daß sich eine Reihe von Männern beruf-
mäßig nnt der Vermittlung von Patenten an Erfinder be-

fassen. So entstehen und entstunden die Patentbüreau mit den

leitenden Patentanwälten. Es liegt ja auf der Hand, daß
auch ein Einzelner, der sich ganz dieser Aufgabe widmet,
nicht im Stande ist, den Anforderungen genügen zu können.

Hiezu bedarf es nicht nur genaue Vertrautheit mit den Ge-

setzesbestimmungen (das Patentwesen betreffend) der verschie-

denen Länder, sondern es gehören auch hinreichende technische

Kenntnisse dazu und ebenso die Beherrschung der betreffenden
Sprachen. Der Erfinder wendet sich zur Wahrung aller seiner

Rechte und zur Sicherung für die Zukunft in derselben Weise

an ein vertrauenswürdiges Patentbüreau, wie in einem Rechts-

falle an den Rechtsanwalt. Es handelt sich für ihn um den

Zweck: Erlangung des Rechtes zur Ausbeutung seiner Er-
findung in gesetzmäßiger Form, so daß ein späterer Einspruch
und Vermittlungen unmöglich gemacht werden. Nur der er-

fahrene Patentanwalt ist befähigt, dieser Aufgabe gerecht zu
werden, da nur er dem Erfinder den Weg zu weisen, die

Pflichten, von deren Erfüllung die Erlangung und Aufrecht-
erhaltung des Patentes abhängt, darzulegen vermag. Der
Patentanwalt ist nicht allein Vermittler zur Erlangung eines
oder mehrerer Patente, sondern er ist auch Rathgeber des

Erfinders. Diese schon in Bezug der Wünschbarkeit der Er-
Hebung eines Patentes, sodann in Bezug auf die Form, in
welcher die Anmeldung und die Reihenfolge der Bewerbung
zu geschehen hat. Es vertritt der richtige Patentanwalt gleich

Schweiz. Handwerker-Zeitung"

dem geachteten Rechtsanwalt die Interessen des um Rath nach-
suchenden Erfinders und er wird oft auch in der Lage sein
vor verfrühter Patenterhebung zu warnen. Der Erfinder ist,
wie dies in der Natur der Sache liegt, gar oft so einge-
nommen von seiner Erfindung, daß er einen wohlgemeinten
Rath oder klar ausgesprochene Befürchtungen wenig zu be-

achten geneigt ist. Hier ist ihm insbesondere anzurathen, sich

nicht durch Illusionen und seichte Verheißungen blenden zu
lassen, ist auch oft der gute Nathgeber weniger angenehm, weil
er zu hoch gespannte Hoffnungen dämpfte und auf das be-

scheidene Maß der Berechtigung zu weit führen möchte, so

liegt es erfahrungsgemäß doch im Interesse des Erfinders,
diesem Rathe und nicht Demjenigen zu folgen, die ihn kritik-
los zur Herausnahme eines Patentes und damit zu Unkosten

verleiten, welche in keinem Verhältniß zu dem möglichen Er-
werbe stehen.

Nicht alle Erfindungen sind für den Erfinder lohnend
und nicht jede läßt sich in allen Ländern gleichmäßig aus-
beuten.

Eine werthvolle Erfindung, deren Bedeutung sich durch

Zahl und Beispiel, sei es in Bezug auf Arbeit-, Material-
oder Zeitersparnis nachweisen läßt, wird stets ihren Weg
machen. Hat der Erfinder es aber auf diese Stufe gebracht,
dann lasse er sich nie von verlockenden Anerbieten und großen
Versprechungen blenden und verleiten. Der ruhige Geschäfts-
mann und solide Patentanwalt wird in seinen Aeußerungen
stets vorsichtig sein; der Erfinder sollte stets mißtrauisch wer-
den, wenn ihm ohne genaue Kenntniß von Unbekannten große

Versprechungen gemacht werden.

Auch die sich bahnbrechende Erfindung bedarf zu ihrer
Einführung Zeit; hat der Erfinder so viel Geduld, zur Er-
langung seines Ziels aufgewendet, so muß er auch weiter
bis zur praktischen Verwerthung sehen. Arbeitet er stetig und

unentwegt weiter, so kann der Erfolg nicht ausbleiben. Hier
wird der Anwalt ihm allerdings in hohem Maße behilflich
zu sein vermögen. Es läßt sich auf Grund des sichern Nach-
weises der Bedeutung der Erfindung, solche (falls der Erfinder
die Ausführung nicht selbst besorgt) an Fabrikanten des In-
und Auslandes verkaufen (je nach der Natur an einen oder

mehrere). Ein solider Anwalt, der auf Wunsch des Erfinders
sich mit dem Verkaufe befaßt, wird weit eher im Stande sein,
das Geschäft zu realisiren, als der vieles und alles Ver-
sprechende, der offenbar mit keinen gut geleiteten Firmen in
dauernden Beziehungen stehen kann.

Diese sind Rathlchläge, deren Tragweite und Bedeutung
sich mit jeder neuen Erfahrung vergrößern. Ihre Berückstch-

tigung darf dem Erfinder werden. Neben allen Rathschlägen
aber steht der Erfahrungssatz: Auch dem Erfinder fällt das
Glück nicht unverdient in den Schoß, nur die ausdauernde,
hingebende und zielbewußte Arbeit läßt ihn sein Ziel erreichen.

Vucherschml.
Die technischen Vollendungsarbeiten der Holzindustrie,

das Schleifen, Beizen, Poliren, Lackiren, Anstreichen und

Vergolden des Holzes nebst der Herstellung der hierzu öer-
wendeten Materialien in ihren Hauptgrundzügen. Von Louis
Edgar Andss, Dozent für technische Vollendungsarbeiten der

Holzindustrie am k. k. technologischen Gewerbe-Museum in
Wien. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 33
Abbildungen. 18 Bogen. Oktav. Geheftet 2 Mk. 50 Pfg.
Eleg. gebdn. 3 Mk. 30 Pfg. A. Hartleben's Verlag, Wien.
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